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Bei uns (Hessen) muss es auch nicht vorher beantragt werden. Ich weiß ja, welche SuS meiner
Klasse Moslems sind und mein Amtsblatt sagt mir vor, an welchen Tagen im Jahr sie
entschuldigt fehlen dürfen, weil dort eben ihre Feiertage liegen. Genauso sagt mir das
Amtsblatt dies uahc für die jüdischen Feiertage vor, hatte bloß noch in keiner Klasse ein
jüdisches Kind und ja, für mich ist es auch in Ordnung, wenn muslimische Kinder am Opferfest
im Freizeitpark waren. Meine beste Freundin war mit ihrer christlichen Familie das
Osterwochenende im Europapark. Ihre Kinder und ihr Mann hatten extra dafür zwei Feiertage ...
4 Tage FREI! Ach, und drumherum noch 2 Wochen Osterferien!
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